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RS OGH 1990/9/4 Okt39/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1990

Norm

AußStrG §11 Abs2 B1

Rechtssatz

Nach § 11 Abs 2 Satz 2 AußStrG ist zwar die Zurückweisung der "höheren Behörde" vorbehalten, doch haben die

Rekurswerber kein Rechtsschutzinteresse daran, daß der - inhaltlich richtige - Zurückweisungsbeschluß anstelle der

ersten Instanz erst vom Rekursgericht als funktionell zuständigem Gericht gefaßt würde. Der Zurückweisungsbeschluß

des Erstgerichtes ist daher zu bestätigen.
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